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COVID-19 (Corona-Virus) 

Präventivmaßnahmen im Sportpark 
 

Schützen Sie sich und andere Personen vor einer Ansteckung 

durch die Einhaltung einfacher Hygienemaßnahmen: 
 

Händehygiene 

Atemhygiene 

Augen, Nase und Mund schützen 

Abstand halten 

 
Händewaschen 

Nutzen Sie die Seifenspender in den Sanitärbereichen. 
 

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände (mindestens 20 Sekunden). 
Verwenden Sie Wasser und Seife beim Händewaschen. 

 
Händedesinfektion 

Nutzen Sie die vorhandenen Desinfektionsgeräte. 
 

3 ml, mindestens 30 Sekunden verreiben! 

 
Husten/Niesen 

Husten/Niesen Sie nicht in die Hände, sondern in den Ärmel; ihre Ellenbeuge. 
Wenden Sie sich beim Husten/Niesen von anderen Personen ab. 

Waschen Sie sich danach die Hände. 
Verwenden Sie Papiertaschentücher und entsorgen Sie diese sofort nach Gebrauch. 

 
Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. 

 
Halten Sie 1m Abstand zu anderen Personen ein.
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ALLGEMEINE COVID-19 VERHALTENSREGELN 
 

Abstand halten 

 Das Betreten der Anlagen ist nur dazu Befugten erlaubt, Begleitpersonen sind auf ein unbedingt 
notwendiges Minimum (bei Minderjährigen) zu reduzieren. Zuschauer sind nur bei Veranstaltungen (Anzahl 
gemäß gültiger Verordnung/Ampelregelung/gesonderter Bescheid) erlaubt ! 

 Die Anlage darf nur unter Einhaltung eines Mindestabstandes von einem Meter, zwischen Personen, die 
nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, betreten werden. Der Abstand kann nur bei Vorliegen eines 
entsprechenden Präventionskonzeptes unterschritten werden. 

 Die Benützung der Umkleiden und Sanitärbereiche hat unter Rücksichtnahme auf ihre Größe zu erfolgen 
(Einhaltung des Mindestabstandes), es werden zusätzliche Umkleideflächen auf den Tribünen E01 der 
Ballspielhalle angeboten. 

 Um Unklarheiten zu vermeiden gilt die Empfehlung, beim Betreten der Anlage, eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

 

Besonderer Schutz von Risikogruppen 

 Personen, die entsprechende Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am Sportbetrieb nicht 
teilnehmen und dürfen die Anlage nicht betreten. 

 Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 Jahre) sind während des Aufenthaltes auf der Sportstätte 
von einer volljährigen Person (ab 18 Jahre) zu beaufsichtigen.  

 Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu können, empfehlen wir 
geeignete Maßnahmen zu setzen. Es ist eine Anwesenheitsliste durch den jeweiligen verantwortlichen 
Nutzer der Anlage zu führen. 

 Bei der Nichteinhaltung der Maßnahmen kann der Sportstättenbetreiber einen Platzverweis aussprechen. 

 Auf Angehörige von Risikogruppen ist besondere Rücksicht zu nehmen. 

 

Hygieneregeln 

 

 

 

 

 

 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder 
Taschentuch Husten oder Niesen) sind einzuhalten. 

 Bei der Nutzung von Sportgeräten durch mehrere SportlerInnen ist sicher zu stellen, dass alle SportlerInnen vorher und nachher 
ihre Hände waschen oder desinfizieren. 

 

 

Es handelt sich hierbei um allgemein ableitbare Maßnahmen als Reaktion auf diese Ausnahmesituation. Trotz sorgfältiger Recherche zu den einzelnen Themen 
können wir angesichts der Ausnahmesituation, der unbeständigen Sachlage, die sich zum Teil täglich ändert, sowie dem oftmaligen Fehlen einschlägiger Judikatur, 

eindeutiger Rechtsvorschriften und gefestigter Rechtsprechung jedoch ausdrücklich keine Gewähr oder Haftung für eine etwaige Wirkung dieser geforderten 
Maßnahmen übernehmen. Es wird daher zusätzlich an das Verantwortungsbewusstsein jeder Person appelliert und auf die Einhaltung der dzt. gültigen Covid-19 

Lockerungsverordnung hingewiesen. 


